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Kindergarten 1-4 
Schmiedenstrasse 1 
Primarschule / Kindergarten 5 / S-uN 
Jurastrasse 33 
5013 Niedergösgen 
Sekretariat: 062 849 72 17 
 
 

Benützungsreglement Schulbibliothek 

Allgemeines 

Die Schulbibliothek steht allen Lehrpersonen und Schüler*innen des Schulstandortes Nieder-
gösgen (Schule Niedergösgen und S-uN Standort Niedergösgen) zur Verfügung. Über 4'000 
Medien (Bücher, Comics, Zeitschriften, Hörbücher und CD-Roms) stehen zur Auswahl. Die 
Klassenlehrpersonen dürfen mit ihrer Klasse die Schulbibliothek regelmässig besuchen, sei 
es zum Austausch von Medien, zum Schmökern, zum Arbeiten oder zur Informationsbe-
schaffung zu einem bestimmten Thema. 

 

Benützungsregeln 

 Die Schüler*innen dürfen die Bibliothek nur in Begleitung einer Lehrperson besuchen.  
 Nur Lehrpersonen dürfen mit dem Bibliothekscomputer arbeiten. 
 Die Lehrperson ist für die Einhaltung der Regeln in der Bibliothek verantwortlich.  
 Das gesamte Inventar muss sorgfältig behandelt werden. 
 Defekte Medien sind mit einer Notiz in der Bibliothek zu hinterlegen, sie dürfen nicht 

weiter ausgeliehen werden. 
 Vor dem Verlassen der Bibliothek kontrolliert die Lehrperson, dass die Bücher korrekt 

zurückgestellt wurden.  
 

Ausleihe 

 Alle Medien müssen zwingend von der Bibliothekarin oder der Lehrperson ein- bzw. 
ausgescannt werden. 

 Es dürfen insgesamt höchstens zwei Medien ausgeliehen werden.  
 Die Ausleihfrist beträgt vier Wochen und kann einmal um nochmals vier Wochen ver-

längert werden. 
 Die Lehrpersonen sind verantwortlich, ihre Schüler*innen auf die Rückgabefristen der 

ausgeliehenen Medien hinzuweisen und zu kontrollieren, wie viele Medien sich noch 
im Besitz der Schüler*innen befinden. 

 Bei einem Schulwechsel im Verlauf oder am Ende des Schuljahres ist durch die Lehr-
personen zu gewährleisten, dass alle ausgeliehenen Medien ihrer Schüler*innen ab-
gegeben werden. 
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Mahnungen 

 1. Mahnung: nach 4 Wochen ab Ausleihdatum: Gratis 
 2. Mahnung: nach 6 Wochen ab Ausleihdatum: CHF 2.00 
 3. Mahnung: nach 8 Wochen ab Ausleihdatum: Der Betrag des fehlenden Mediums 

wird in Rechnung gestellt. 
 Die Mahnbeträge werden von der Lehrperson eingezogen und an die Bibliothekarin 

weitergeleitet. 
 

Allgemeine Öffnungszeiten 

 Montagnachmittag von 15.00 Uhr – 17.30 Uhr. 
 Hinweis: Während den Schulferien bleibt die Schulbibliothek geschlossen. 

 

Schulbibliothekarin:   

Frau Vera Schneider, bibliothek@schuleniedergoesgen.ch. 

 
 
 

 


